
Studieren mit KindStudieren mit Kind

Informationsveranstaltung des BInformationsveranstaltung des Büüros der Gleichstellungsbeauftragten, ros der Gleichstellungsbeauftragten, 
des des HIBHIB--HalleHalle, des Studentenwerkes Halle und des , des Studentenwerkes Halle und des alvalv

Büro der Gleichstellungsbeauftragten
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InfoveranstaltungInfoveranstaltung

EinleitungEinleitung

Studienorganisation Studienorganisation 

FinanzierungsmFinanzierungsmööglichkeiten mit Kindglichkeiten mit Kind

SturaStura –– AK Studieren mit KindAK Studieren mit Kind

BeratungsmBeratungsmööglichkeitenglichkeiten
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Studienorganisation Studienorganisation -- vor vor 
der Geburtder Geburt

1. Mutterschutz

• Mutterschutz – originär nur für Beschäftigte (aber auch PraktikantInnen)

• Hochschulgesetz des Landes Prüfungsordnungen müssen die 
Schutzbestimmungen der §§ 3, 4, 6 und 8 MuSchG und die 
Inanspruchnahme von Elternzeit nach dem Bundeselterngeldgesetz 
ermöglichen 

Mutterschutz

Schutzfristen Gefährdungslagen durch 
Arbeitsbedingungen

Pers. gesundheitliche 
Gefährdungslagen

6 Wochen vor,
8 oder 12 Wochen nach

der Geburt

Nacht- und Schichtarbeit; 
Umgang mit gefährlichen Stoffen/Strahlen,

Akkord-, Fließband-, Sonntagsarbeit

Attestierung durch
einen Arzt

Beschäftigungsverbot
Anpassungspflicht der
Studienorganisation
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Studienorganisation vor der GeburtStudienorganisation vor der Geburt

Gesundheitliche Probleme kGesundheitliche Probleme köönnen zu Schwierigkeiten nnen zu Schwierigkeiten 
zum Beispiel bei der Ableistung von Przum Beispiel bei der Ableistung von Prüüfungen ffungen füührenhren

Inanspruchnahme von Mutterschutzzeiten Inanspruchnahme von Mutterschutzzeiten 
unterbrechen jegliche Fristen:unterbrechen jegliche Fristen: ((§§ 19 Abs. 4 Allg. Bachelor19 Abs. 4 Allg. Bachelor-- und und 
MasterMaster-- StudienStudien-- und Prund Prüüfungsordnung fungsordnung -- ABuMPOABuMPO))

Bei Abschlussarbeiten: VerlBei Abschlussarbeiten: Verläängerung der Abgabefrist ngerung der Abgabefrist 
oder Ausgabe eines neuen Themas moder Ausgabe eines neuen Themas mööglich glich ((§§ 2020 Abs. 12Abs. 12
ABuMPOABuMPO))

Anwendung auch bei Anwendung auch bei äälteren Studienlteren Studien-- und und 
PrPrüüfungsordnungen.fungsordnungen.

NotwendigNotwendig: schriftlicher Antrag beim Studien: schriftlicher Antrag beim Studien-- und und 
PrPrüüfungsausschuss auf Berfungsausschuss auf Berüücksichtigung der cksichtigung der 
Mutterschutzvorschriften (keine ausdrMutterschutzvorschriften (keine ausdrüückliche Frist)ckliche Frist)
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Inanspruchnahme von ElternzeitInanspruchnahme von Elternzeit

Allg. BachelorAllg. Bachelor-- und Masterprund Masterprüüfungsordnung ermfungsordnung ermööglicht glicht 
ebenfalls die Inanspruchnahme von Elternzeit (ebenfalls die Inanspruchnahme von Elternzeit (§§ 19 19 
Abs. 3 Abs. 3 ABuMSPOABuMSPO))

schriftlicher Antrag beim Prschriftlicher Antrag beim Prüüfungsausschuss: vier Wochen fungsausschuss: vier Wochen 
vor Beginn der Elternzeit vor Beginn der Elternzeit Mitteilung Mitteilung üüber Zeitrber Zeiträäume der  ume der  
ElternzeitElternzeit

Elternzeiten unterbrechen Elternzeiten unterbrechen jegliche Fristenjegliche Fristen nach den nach den 
PrPrüüfungsfungs-- und Studienordnungen. Diese Zeiten werden und Studienordnungen. Diese Zeiten werden 
nicht in die Frist mit eingerechnet nicht in die Frist mit eingerechnet 

Bei Abschlussarbeiten: Ausgabe eines neuen Themas Bei Abschlussarbeiten: Ausgabe eines neuen Themas 
mmööglichglich

Regelungen werden auch fRegelungen werden auch füür alte Studienordnungen r alte Studienordnungen 
angewandt angewandt 
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Krankheit von KindernKrankheit von Kindern

§§ 19 Abs. 2 19 Abs. 2 ABuMSPOABuMSPO –– Krankheit des KindesKrankheit des Kindes
gilt als Grund fgilt als Grund füür Versr Versääumnis oder Rumnis oder Rüücktritt von cktritt von 
PrPrüüfungsleistungen (muss durch Attest fungsleistungen (muss durch Attest 
nachgewiesen werden)nachgewiesen werden)

VerlVerläängerung der Fristen bei ngerung der Fristen bei 
Abschlussarbeiten auf Antrag auch  wegen der Abschlussarbeiten auf Antrag auch  wegen der 
Erkrankung eines KindesErkrankung eines Kindes auf Antrag mauf Antrag mööglich glich §§
20 Abs. 12 20 Abs. 12 ABuMSPOABuMSPO (Nachweis durch Attest)(Nachweis durch Attest)
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Beurlaubung vor GeburtBeurlaubung vor Geburt
Beurlaubung wegen der Inanspruchnahme von Beurlaubung wegen der Inanspruchnahme von 
Mutterschutzfristen und Elternzeit, aber auch wegen der Mutterschutzfristen und Elternzeit, aber auch wegen der 
Pflege eines Kindes mPflege eines Kindes mööglich (glich (ImmaOImmaO MLU)MLU)

Beurlaubung in der Regel nur fBeurlaubung in der Regel nur füür ein ganzes Semester r ein ganzes Semester 
mmööglich, kann jedoch auch noch im Laufe des Semesters glich, kann jedoch auch noch im Laufe des Semesters 
beantragt werden, falls deutlich wird, dass das Ziel des beantragt werden, falls deutlich wird, dass das Ziel des 
Semesters nicht mehr erreicht werden kann. Semesters nicht mehr erreicht werden kann. 

AntrAnträäge zur Beurlaubung beim Immage zur Beurlaubung beim Imma--Amt Amt 

Insgesamt besteht die MInsgesamt besteht die Mööglichkeit, sich fglichkeit, sich füür bis zu sechs r bis zu sechs 
Semester wegen Elternzeit beurlauben zu lassen, zwei Semester wegen Elternzeit beurlauben zu lassen, zwei 
Semester davon kSemester davon köönnen noch bis zum achten Lebensjahr nnen noch bis zum achten Lebensjahr 
des Kindes in Anspruch genommen werden.des Kindes in Anspruch genommen werden.

Einfluss auf BAfEinfluss auf BAfööG G wwäährend der Beurlaubung keine hrend der Beurlaubung keine 
Leistungen; aber ohne Beurlaubung dreimonatige Leistungen; aber ohne Beurlaubung dreimonatige 
Pause mPause mööglichglich
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Beurlaubung und StudienleistungenBeurlaubung und Studienleistungen
Teilnahme an Lehrveranstaltungen mTeilnahme an Lehrveranstaltungen mööglichglich

ImmaImma--O: mit Genehmigung der Dekanin oder des Dekans die O: mit Genehmigung der Dekanin oder des Dekans die 
Teilnahme an Lehrveranstaltungen mTeilnahme an Lehrveranstaltungen mööglich. glich. 

Ableistung von StudienAbleistung von Studien-- und Prund Prüüfungsleistungen mfungsleistungen mööglich: glich: 

PrPrüüfungsordnungen mfungsordnungen müüssen die freiwillige Teilnahme an Prssen die freiwillige Teilnahme an Prüüfungen fungen 
ermermööglichen glichen ((§§ 13 HSG LSA)13 HSG LSA)

WWäährend einer Beurlaubung aus familihrend einer Beurlaubung aus familiäären Grren Grüünden knden köönnen auch nnen auch 
StudienStudien-- und Prund Prüüfungsleistungen erbracht werden fungsleistungen erbracht werden ((§§ 19 Abs. 6 19 Abs. 6 
ABuMSPOABuMSPO))

Anwendung auch fAnwendung auch füür r äältere Studienordnungen ltere Studienordnungen 

Vorteil: Vorteil: 

trotz der Beurlaubung kann das Studium eingeschrtrotz der Beurlaubung kann das Studium eingeschräänkt nkt 
weitergefweitergefüührt werdenhrt werden

keine Anrechnung der Semester auf die Regelstudienzeit keine Anrechnung der Semester auf die Regelstudienzeit Einfluss Einfluss 
auf BAfauf BAfööG und LangzeitstudiengebG und Langzeitstudiengebüühren ABER bei diesen hren ABER bei diesen 
Anrechnung von Kinderbetreuungszeiten vorgesehen Anrechnung von Kinderbetreuungszeiten vorgesehen 

Finanziellen Konsequenzen werden im Anschluss erlFinanziellen Konsequenzen werden im Anschluss erlääutert.utert.
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Beurlaubung ja/nein Beurlaubung ja/nein -- StudienorganisationStudienorganisation
BeurlaubungBeurlaubung

•• Keine Anrechnung auf die Keine Anrechnung auf die 
Fachsemesterzahl und somit auch Fachsemesterzahl und somit auch 
auf auf FFöörderungshrderungshööchstdauer nach chstdauer nach 
dem BAfdem BAfööGG (im BAf(im BAfööG G -- zuszusäätzliche tzliche 
VerlVerläängerungsmngerungsmööglichkeiten glichkeiten gemgem. . §§ 15 15 
Abs. 3 Nr. 5 BAfAbs. 3 Nr. 5 BAfööG)G) und die und die 
LangzeitstudiengebLangzeitstudiengebüührenhren (aber auch (aber auch 
hier: zushier: zusäätzliche tzliche 
VerlVerläängerungsmngerungsmööglichkeiten bei Pflege glichkeiten bei Pflege 
und Erziehung eines Kindes bis zur und Erziehung eines Kindes bis zur 
doppelten Regelstudienzeit) doppelten Regelstudienzeit) 

•• Leistungen nach dem SGB II Leistungen nach dem SGB II 
mmööglichglich

•• KrankenversicherungsbeitrKrankenversicherungsbeiträäge ge 
durch ALG IIdurch ALG II

•• StudienStudien-- und Prund Prüüfungsleistungen fungsleistungen 
mmööglichglich

•• EvtEvt. Einbu. Einbußßen beim eigenen en beim eigenen 
Kindergeld wegen der Kindergeld wegen der 
Unterbrechung der AusbildungUnterbrechung der Ausbildung

Keine Beurlaubung: Keine Beurlaubung: 

•• Inanspruchnahme von Inanspruchnahme von 
Mutterschutz und Elternzeit nach Mutterschutz und Elternzeit nach 
der Allg. Bachelorder Allg. Bachelor-- und und 
MasterprMasterprüüfungsordnungfungsordnung

•• Unproblematische Teilnahme an Unproblematische Teilnahme an 
Studienveranstaltungen und Studienveranstaltungen und 
LehrveranstaltungenLehrveranstaltungen

•• Leistungen durch das BAfLeistungen durch das BAfööGG--
Amt!Amt!

Zu den genauen finanziellen Konsequenzen kommen wir im Folgenden:
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Finanzierung vor der GeburtFinanzierung vor der Geburt

BAfBAfööG G –– dazu spdazu spääter mehrter mehr
Mehrbedarf fMehrbedarf füür Schwangerschaft nach dem r Schwangerschaft nach dem 
Sozialgesetzbuch IISozialgesetzbuch II
StiftungenStiftungen

Bundesstiftung Bundesstiftung „„Mutter und KindMutter und Kind““
Stiftung Stiftung „„Familie in Not Familie in Not –– SachsenSachsen--AnhaltAnhalt““
Stiftungen der KirchenStiftungen der Kirchen

Mutterschaftsleistungen, bei bestehendem Mutterschaftsleistungen, bei bestehendem 
ArbeitsverhArbeitsverhäältnisltnis
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ElterngeldElterngeld

Wohnsitz/gewWohnsitz/gewööhnlichen Aufenthalt in hnlichen Aufenthalt in DtschlDtschl.; Kind im Haushalt .; Kind im Haushalt 
betreut und erzieht; keine oder keine volle Erwerbstbetreut und erzieht; keine oder keine volle Erwerbstäätigkeit austigkeit ausüübt bt 
(unter 30 Stunden; Ausbildung und Studium z(unter 30 Stunden; Ausbildung und Studium zäählen nicht!)hlen nicht!)

Elterngeld: 67% des Elterngeld: 67% des durchschndurchschn. Nettoverdienstes der letzten . Nettoverdienstes der letzten 
12 Monate 12 Monate Mindestelterngeld: 300Mindestelterngeld: 300€€

bei bei geringen Einkommengeringen Einkommen unter 1000unter 1000€€ Anhebung des Anhebung des 
Elterngeldes um 0,1% je 2Elterngeldes um 0,1% je 2€€, die das Gehalt unter 1000, die das Gehalt unter 1000€€ liegt, liegt, 
bis zu 100% des Nettolohnes (bei 340 Euro) bis zu 100% des Nettolohnes (bei 340 Euro) 

evtevt. . GeschwisterbonusGeschwisterbonus

MehrlingeMehrlinge –– ErhErhööhung um 300 hung um 300 €€ je Kindje Kind

Teilzeitarbeit bis 30 Stunden wTeilzeitarbeit bis 30 Stunden wööchentlich mchentlich mööglichglich

Berechnung ElterngeldBerechnung Elterngeld: Differenz zwischen durchschnittlichen : Differenz zwischen durchschnittlichen 
Einkommen vor und nach der Geburt, davon 67% zusEinkommen vor und nach der Geburt, davon 67% zusäätzlich tzlich 
zum Einkommen zum Einkommen 
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BezugsdauerBezugsdauer
Regelfall 12 Monate Regelfall 12 Monate evtevt. + 2 Partnermonate . + 2 Partnermonate (Achtung es (Achtung es 
muss bei mind. 1 Partner fmuss bei mind. 1 Partner füür 2 Monate eine Erwerbsminderung eintreten!!!)r 2 Monate eine Erwerbsminderung eintreten!!!)

bei Alleinerziehenden mit Einkommensverlust und in bei Alleinerziehenden mit Einkommensverlust und in 
begrbegr. Ausnahmef. Ausnahmefäällen: 14 Monate llen: 14 Monate mglmgl..

VariationsmVariationsmööglichkeiten durch Teilung und glichkeiten durch Teilung und 
gleichzeitige Inanspruchnahme mgleichzeitige Inanspruchnahme mööglich, jedoch glich, jedoch 
entsprechende Anpassung der Monate (Gesamtdauer entsprechende Anpassung der Monate (Gesamtdauer 
und und ––hhööhe darf nicht he darf nicht üüberschritten werdenberschritten werden

Einfluss auf Sozialleistungen
Elterngeld bis 300€: keine Anrechnung auf andere 
Sozialleistungen z. B.: ALG II; Sozialhilfe; Wohngeld; BAföG; 
Kindergeld

BAföG, Stipendien; ALG II; Renten; Arbeitslosengeld 
kein Einkommen, daher werden diese dem Elterngeld nicht mit 
einbezogen



©© Dr. Petra Dr. Petra BebertBebert, Claudia Beetz, Stefanie Porsche, Andrea , Claudia Beetz, Stefanie Porsche, Andrea RitschelRitschel, Cathleen Rosendahl 2009, Cathleen Rosendahl 2009

ÄÄnderungen Elterngeld zum nderungen Elterngeld zum 
18.1.200918.1.2009

Bezugszeitraum Bezugszeitraum –– EinfEinfüührung einer Untergrenze hrung einer Untergrenze 
von zwei Monaten von zwei Monaten –– HHööchstgrenze von 12 chstgrenze von 12 
Monaten bleibt bestehenMonaten bleibt bestehen
HHööhe des Elterngeldes: Monate, in denen die he des Elterngeldes: Monate, in denen die 
berechtigte Person Wehrdienst oder Zivildienst berechtigte Person Wehrdienst oder Zivildienst 
geleistet hat, bleiben bei der geleistet hat, bleiben bei der 
Einkommensberechnung unberEinkommensberechnung unberüücksichtigtcksichtigt
ÄÄnderung Entscheidung Elterngeld nderung Entscheidung Elterngeld –– nun einmal nun einmal 
ohne Begrohne Begrüündung mndung mööglichglich
EinkommenEinkommen-- und Arbeitszeitnachweise werden und Arbeitszeitnachweise werden 
nun direkt vom Arbeitgeber an die zust. Behnun direkt vom Arbeitgeber an die zust. Behöörde rde 
üübermitteltbermittelt

BAfBAfööGG--
RegelungenRegelungen

ffüür Schwangere und r Schwangere und 
Studierende mit Kind Studierende mit Kind 
((ernern))
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BAfBAfööGG--RegelungenRegelungen
1.1.Ausbildungsunterbrechung Ausbildungsunterbrechung 

((§§ 15 Abs. 2a BAf15 Abs. 2a BAfööG) G) 
2.2.VerlVerläängerung der Fngerung der Föörderungsdauerrderungsdauer

((§§ 15 Abs. 3 Nr. 5 BAf15 Abs. 3 Nr. 5 BAfööG)G)
3.3.Leistungsnachweise Leistungsnachweise 

((§§ 48 Abs. 2 BAf48 Abs. 2 BAfööG) G) 
4.4.FreibetrFreibeträäge beim Nebenverdienstge beim Nebenverdienst

((§§ 23 Abs. 1 Nr. 3 BAf23 Abs. 1 Nr. 3 BAfööG) G) 
5.5.DarlehensrDarlehensrüückzahlungckzahlung

((§§§§ 18 ff. BAf18 ff. BAfööG)G)
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BAfBAfööGG--RegelungenRegelungen

1. Ausbildungsunterbrechung 1. Ausbildungsunterbrechung 

((§§ 15 Abs. 2a BAf15 Abs. 2a BAfööG) G) 

AusbildungsfAusbildungsföörderung wird nur geleistet, solange die rderung wird nur geleistet, solange die 
Ausbildung tatsAusbildung tatsäächlich durchgefchlich durchgefüührt wird. hrt wird. 
AusbildungsfAusbildungsföörderung wird jedoch auch geleistet, rderung wird jedoch auch geleistet, 
solange Auszubildende durch eine Schwangerschaft solange Auszubildende durch eine Schwangerschaft 
gehindert sind, ihrer Ausbildung nachzugehen. gehindert sind, ihrer Ausbildung nachzugehen. 

Allerdings wird sie Allerdings wird sie nicht nicht üüber das Ende des dritten ber das Ende des dritten 
Kalendermonats Kalendermonats hinaus gewhinaus gewäährt.hrt.

Der Monat, in den der Beginn der Unterbrechung fDer Monat, in den der Beginn der Unterbrechung fäällt, llt, 
zzäählt bei der Dreimonatsfrist nicht mit.hlt bei der Dreimonatsfrist nicht mit.
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BAfBAfööGG--RegelungenRegelungen

1. Ausbildungsunterbrechung 1. Ausbildungsunterbrechung 

((§§ 15 Abs. 2a BAf15 Abs. 2a BAfööG) G) 
Wird die Ausbildung Wird die Ausbildung üüber den oben ber den oben 
genannten Zeitraum hinaus unterbrochen, genannten Zeitraum hinaus unterbrochen, 
erfolgt die Einstellung der BAferfolgt die Einstellung der BAfööGG--Leistungen. Leistungen. 
Eine WeiterfEine Weiterföörderung kann erst nach rderung kann erst nach 
Wiederaufnahme des Studiums erfolgen.Wiederaufnahme des Studiums erfolgen.
FFüür die Zeit der Beurlaubung kr die Zeit der Beurlaubung köönnen Sie nnen Sie 
einen Anspruch auf Leistungen zur Sicherung einen Anspruch auf Leistungen zur Sicherung 
des Lebensunterhaltes (Regelleistung, des Lebensunterhaltes (Regelleistung, 
Kosten der Unterkunft und Sozialgeld fKosten der Unterkunft und Sozialgeld füür Ihr r Ihr 
Kind nach dem Sozialgesetzbuch II (ALG II) Kind nach dem Sozialgesetzbuch II (ALG II) 
geltend machen. geltend machen. 
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BAfBAfööGG--RegelungenRegelungen

FFüür eine Fr eine Föörderung rderung üüber die Fber die Föörderungshrderungshööchstdauer chstdauer 
hinaus kann fhinaus kann füür eine "angemessene Zeit" BAfr eine "angemessene Zeit" BAfööG G 
hinaus geleistet werden, wenn sie infolge einer hinaus geleistet werden, wenn sie infolge einer 
Schwangerschaft und der Pflege und Erziehung Schwangerschaft und der Pflege und Erziehung 
eines eigenen Kindes bis zu zehn Jahren eines eigenen Kindes bis zu zehn Jahren 
üüberschritten worden ist. berschritten worden ist. 

Als "angemessen" im Sinne des Als "angemessen" im Sinne des §§ 15 Abs. 3 Nr. 5 BAf15 Abs. 3 Nr. 5 BAfööG G 
werden folgende Verlwerden folgende Verläängerungszeiten fngerungszeiten füür r 
Schwangerschaft und Kindererziehung angesehen: Schwangerschaft und Kindererziehung angesehen: 
ffüür die Schwangerschaft: 1 Semester, r die Schwangerschaft: 1 Semester, 
bis zur Vollendung des 5. Lebensjahres des Kindes: 1 bis zur Vollendung des 5. Lebensjahres des Kindes: 1 
Semester pro Lebensjahr, Semester pro Lebensjahr, 
ffüür das 6. und 7. Lebensjahr des Kindes: insgesamt 1 r das 6. und 7. Lebensjahr des Kindes: insgesamt 1 
Semester, fSemester, füür das 8. bis 10. Lebensjahr des Kindes: r das 8. bis 10. Lebensjahr des Kindes: 
insgesamt 1 Semester. insgesamt 1 Semester. 
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BAfBAfööGG--RegelungenRegelungen
2. Verl2. Verläängerung der Fngerung der Föörderungsdauer (rderungsdauer (§§ 15 15 

Abs. 3 Nr. 5 BAfAbs. 3 Nr. 5 BAfööG) G) 

Die Schwangerschaft und Pflege und Erziehung Die Schwangerschaft und Pflege und Erziehung 
des Kindes mdes Kindes müüssen ssen ursursäächlich fchlich füür die r die 
StudienzeitverlStudienzeitverläängerungngerung sein. sein. 

In Ihrer formlosen Beantragung sollten Sie In Ihrer formlosen Beantragung sollten Sie 
nachvollziehbarnachvollziehbar darstellen, dass die darstellen, dass die 
eingetretenen Verzeingetretenen Verzöögerungen auf die Betreuung gerungen auf die Betreuung 
Ihres Kindes zurIhres Kindes zurüückzufckzufüühren sind. Die hren sind. Die 
VerlVerläängerungszeiten fngerungszeiten füür die Kindererziehung r die Kindererziehung 
kköönnen auf nnen auf beide studierenden Elternteile beide studierenden Elternteile 
verteiltverteilt werden. In diesem Fall haben die Eltern werden. In diesem Fall haben die Eltern 
eine Erkleine Erkläärung darrung darüüber abzugeben, wie die ber abzugeben, wie die 
Kinderbetreuung zwischen ihnen aufgeteilt Kinderbetreuung zwischen ihnen aufgeteilt 
wurde.wurde.
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BAfBAfööGG--RegelungenRegelungen
3. 3. Leistungsnachweise (Leistungsnachweise (§§ 48 Abs. 2 BAf48 Abs. 2 BAfööG) G) 

Sollten Sie Ihre Ausbildung trotz ihrer Erziehungsaufgaben fortsSollten Sie Ihre Ausbildung trotz ihrer Erziehungsaufgaben fortsetzen, etzen, 
mmüüssen Sie wie alle Studierende, dem Amt fssen Sie wie alle Studierende, dem Amt füür r 
AusbildungsfAusbildungsföörderung gegenrderung gegenüüber ber nachweisen, dass Sie die nachweisen, dass Sie die 
erforderlichen Ausbildungsfortschritte erlangt haben.erforderlichen Ausbildungsfortschritte erlangt haben.

FFüür  Auszubildende wird ab dem 5. Fachsemester r  Auszubildende wird ab dem 5. Fachsemester 
AusbildungsfAusbildungsföörderung gemrderung gemäßäß §§ 48 Abs. 1 BAf48 Abs. 1 BAfööG nur vom G nur vom 
Zeitpunkt der Vorlage einer Bescheinigung an geleistet, aus der Zeitpunkt der Vorlage einer Bescheinigung an geleistet, aus der 
sich die Eignung fsich die Eignung füür die gewr die gewäählte Ausbildung ergibt hlte Ausbildung ergibt 
(Leistungsnachweis)(Leistungsnachweis)..

Das Amt fDas Amt füür Ausbildungsfr Ausbildungsföörderung kann auf Antrag die Vorlage rderung kann auf Antrag die Vorlage 
dieses Leistungsnachweises gemdieses Leistungsnachweises gemäßäß §§ 48 Abs. 2 BAf48 Abs. 2 BAfööG zu G zu 
einem speinem spääteren Zeitpunkt zulassen.teren Zeitpunkt zulassen. Das kann erfolgen, wenn Das kann erfolgen, wenn 
Tatsachen vorliegen, die voraussichtlich eine spTatsachen vorliegen, die voraussichtlich eine späätere tere 
ÜÜberschreitung der Fberschreitung der Föörderungshrderungshööchstdauer nach chstdauer nach §§ 15 Abs. 3 15 Abs. 3 
BAfBAfööG rechtfertigen, also auch im Falle einer G rechtfertigen, also auch im Falle einer 
AusbildungsverzAusbildungsverzöögerung aufgrund von Schwangerschaft sowie gerung aufgrund von Schwangerschaft sowie 
Pflege und Erziehung eines Kindes bis zu zehn Jahren. Pflege und Erziehung eines Kindes bis zu zehn Jahren. 
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BAfBAfööGG--RegelungenRegelungen
KinderbetreungszuschlagKinderbetreungszuschlag
Mit der 22. Novelle wurde das BAfMit der 22. Novelle wurde das BAfööG um einen G um einen §§ 14b14b
erweitert, der ferweitert, der föörderungsberechtigten studentischen rderungsberechtigten studentischen 
Eltern einen Anspruch auf Kinderbetreuungszuschlag Eltern einen Anspruch auf Kinderbetreuungszuschlag als als 

VollzuschussVollzuschuss gewgewäährt.hrt.
Danach erhDanach erhööht sich der Bedarf fht sich der Bedarf füür Auszubildende, die mit r Auszubildende, die mit 

mindestens  einem eigenen Kind, das das zehnte mindestens  einem eigenen Kind, das das zehnte 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat, in einem Haushalt Lebensjahr noch nicht vollendet hat, in einem Haushalt 
leben, leben, 

um um monatlich monatlich 113 113 €€ ffüür das erste und 85r das erste und 85 €€ ffüür jedes r jedes 
weitere dieser Kinder und darf auf weitere dieser Kinder und darf auf keine andere keine andere 
Sozialleistung angerechnet werdenSozialleistung angerechnet werden

Der Zuschlag wird nur einem Elternteil gewDer Zuschlag wird nur einem Elternteil gewäährt. Stehen hrt. Stehen 
beide Elternteile nach diesem Gesetz in einer beide Elternteile nach diesem Gesetz in einer 
fföörderungsfrderungsfäähigen Ausbildung und leben in einem higen Ausbildung und leben in einem 
gemeinsamen Haushalt, bestimmen sie untereinander gemeinsamen Haushalt, bestimmen sie untereinander 
den Berechtigten.den Berechtigten.
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BAfBAfööGG--RegelungenRegelungen

4.4. FreibetrFreibeträäge beim Nebenverdienst (ge beim Nebenverdienst (§§ 23 Abs. 23 Abs. 
1 Nr. 3 BAf1 Nr. 3 BAfööG)G)

Bei Ausbildung und Kindererziehung und Bei Ausbildung und Kindererziehung und 
Nebenverdienst Nebenverdienst erherhööhen Kinder Ihre hen Kinder Ihre 
FreibetrFreibeträägege, d. h. die Betr, d. h. die Beträäge, die Sie ohne eine ge, die Sie ohne eine 
KKüürzung des BAfrzung des BAfööG verdienen dG verdienen düürfen. rfen. 

Nach Nach §§ 23 Abs. 1 Nr. 3 BAf23 Abs. 1 Nr. 3 BAfööG wird fG wird füür jedes r jedes 
eigene Kind der Auszubildenden ein zuseigene Kind der Auszubildenden ein zusäätzlicher tzlicher 
Freibetrag in HFreibetrag in Hööhe von mtl. 470 Euro gewhe von mtl. 470 Euro gewäährt. hrt. 
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BAfBAfööGG--RegelungenRegelungen

Bei Fragen zum Kinderbetreuungszuschlag wenden Sie Bei Fragen zum Kinderbetreuungszuschlag wenden Sie 
sich bitte an das Amt fsich bitte an das Amt füür Ausbildungsfr Ausbildungsföörderung rderung 
beim Studentenwerk Hallebeim Studentenwerk Halle

WolfgangWolfgang--LangenbeckLangenbeck--StrStr. 5, 06120 Halle. 5, 06120 Halle
DienstagDienstag 12.30 bis 18.00 Uhr12.30 bis 18.00 Uhr

MittwochMittwoch 10.00 bis 12.00 Uhr10.00 bis 12.00 Uhr
DonnerstagDonnerstag 12.30 bis 15.00 Uhr12.30 bis 15.00 Uhr

InfopointInfopoint rechter Eingang Mensa Harzrechter Eingang Mensa Harz
Mittwoch Mittwoch 10.00 bis 16.30 Uhr10.00 bis 16.30 Uhr
Donnerstag Donnerstag 10.00 bis 16.30 Uhr10.00 bis 16.30 Uhr
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BAfBAfööGG--RegelungenRegelungen
5. Darlehensr5. Darlehensrüückzahlung (ckzahlung (§§§§ 18 ff. BAf18 ff. BAfööG)G)

5 Jahre nach Ende der F5 Jahre nach Ende der Föörderungshrderungshööchstdauer beginnt  chstdauer beginnt  
nach nach §§ 18 Abs. 3 BAf18 Abs. 3 BAfööG die RG die Rüückzahlungsphase. ckzahlungsphase. 
Sollten Sie aufgrund geringen Einkommens einen Sollten Sie aufgrund geringen Einkommens einen 
Freistellungsantrag nach Freistellungsantrag nach §§ 18a BAf18a BAfööG stellen, kann G stellen, kann 
Ihnen eine Ihnen eine zinslose Stundungzinslose Stundung zugestanden werden. zugestanden werden. 
Bei der Ermittlung Ihres anrechenbaren Einkommens Bei der Ermittlung Ihres anrechenbaren Einkommens 
wird Ihnen ein wird Ihnen ein Grundfreibetrag von 1040 Grundfreibetrag von 1040 €€ gewgewäährt.hrt.
ZusZusäätzlich erhalten Sie  tzlich erhalten Sie  ffüür jedes Kindr jedes Kind einen einen 
Freibetrag von Freibetrag von 470 470 €€.. DarDarüüber hinaus kber hinaus köönnen nnen 
Alleinerziehende Alleinerziehende bei Nachweis ihrer bei Nachweis ihrer Kosten fKosten füür r 
FremdbetreuungFremdbetreuung ihrer Kinder noch einen ihrer Kinder noch einen 
Zusatzfreibetrag von bis zu 175 Euro monatlich fZusatzfreibetrag von bis zu 175 Euro monatlich füür r das das 
erste und je 85 Euro ferste und je 85 Euro füür jedes weitere Kindr jedes weitere Kind erhalten erhalten 
((§§ 18a Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 BAf18a Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 BAfööG).G).



Wohngeld Wohngeld 
20092009
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Wohngeld ab 2009Wohngeld ab 2009
RegelmRegelmäßäßig sind Studierende nach ig sind Studierende nach §§ 20 Abs.2 Wohngeld20 Abs.2 Wohngeld--
((WoGGWoGG) vom Bezug von Wohngeld ausgeschlossen.) vom Bezug von Wohngeld ausgeschlossen.

Ausnahmen:Ausnahmen:

1.1. Studierende, die keinen Anspruch auf BAfStudierende, die keinen Anspruch auf BAfööG dem G dem 
Grunde nach habenGrunde nach haben

2.2. Studierende, die lediglich einen Anspruch auf BAfStudierende, die lediglich einen Anspruch auf BAfööG G 
als verzinsliches Bankdarlehen habenals verzinsliches Bankdarlehen haben

3.3. Studierende, die mit Personen in einem Haushalt Studierende, die mit Personen in einem Haushalt 
leben, die keinen Ausbildungsstatus habenleben, die keinen Ausbildungsstatus haben
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Dem Grunde nach ist ein Dem Grunde nach ist ein FFöörderungsanspruchrderungsanspruch im Rahmen des BAfim Rahmen des BAfööG nichtG nicht
gegebengegeben, wenn die pers, wenn die persöönlichen Voraussetzungen fnlichen Voraussetzungen füür den Bezug von r den Bezug von 
AusbildungsfAusbildungsföörderung nicht erfrderung nicht erfüüllt werden. Ein Leistungsversagungsgrund liegtllt werden. Ein Leistungsversagungsgrund liegt
vor:vor:

nach mehrmaligem oder verspnach mehrmaligem oder verspäätetem Fachrichtungswechseltetem Fachrichtungswechsel
((§§ 7 Abs. 3 BAf7 Abs. 3 BAfööG)G)

DurchfDurchfüührung eines Aufbauhrung eines Aufbau--, Erg, Ergäänzungsnzungs-- oder Zweitstudiumsoder Zweitstudiums
((§§ 7 Abs. 2 BAf7 Abs. 2 BAfööG)G)

bei fbei föörderungsrechtlich nicht privilegierten Auslrderungsrechtlich nicht privilegierten Ausläändern ndern 
((§§ 8 BAf8 BAfööG) G) 

Studienaufnahme nach Vollendung des 30. Lebensjahres Studienaufnahme nach Vollendung des 30. Lebensjahres 
((§§ 10 Abs. 3 BAf10 Abs. 3 BAfööG)G)

ÜÜberschreitung der Fberschreitung der Föörderungshrderungshööchstdauerchstdauer
((§§ 15 Abs. 3  BAf15 Abs. 3  BAfööG)G)

Nichterbringung des erforderlichen Leistungsnachweises Nichterbringung des erforderlichen Leistungsnachweises 
((§§ 48 BAf48 BAfööG)G)

Das Amt fDas Amt füür Ausbildungsfr Ausbildungsföörderung des Studentenwerkes Hallerderung des Studentenwerkes Halle
stellt hierzu eine Bescheinigung fstellt hierzu eine Bescheinigung füür die zustr die zustäändige Wohngeldstellendige Wohngeldstelle
aus, ohne dass ein vollstaus, ohne dass ein vollstäändiger Antrag erforderlich ist.ndiger Antrag erforderlich ist.

Wohngeld ab 2009Wohngeld ab 2009
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BAfBAfööG als Volldarlehen erhaltenG als Volldarlehen erhalten

Studierende mit StudienabschlusshilfefStudierende mit Studienabschlusshilfeföörderungrderung
((§§ 15 Abs. 3a BAf15 Abs. 3a BAfööG) G) 
Studierende mit einer ZweitausbildungStudierende mit einer Zweitausbildung
((§§ 7 Abs. 2 BAf7 Abs. 2 BAfööG)G)
Studierende nach einem Fachrichtungswechsel fStudierende nach einem Fachrichtungswechsel füürr
die Semesterzahl, die sie in der ursprdie Semesterzahl, die sie in der ursprüünglichennglichen
Fachrichtung verbracht haben (Fachrichtung verbracht haben (§§ 7 Abs. 3  BAf7 Abs. 3  BAfööG)G)

Wohngeld ab 2009
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Wohngeld ab 2009Wohngeld ab 2009
Wohngeldanspruch haben Studierende, die in einem Wohngeldanspruch haben Studierende, die in einem 
MischhaushaltMischhaushalt mit Personen leben, die keinen mit Personen leben, die keinen 
Ausbildungsstatus haben.Ausbildungsstatus haben.

Studierende mit Kind(Studierende mit Kind(ernern))
Studierende, die mit Verwandten ohne Studierende, die mit Verwandten ohne 
Ausbildungsstatus lebenAusbildungsstatus leben
Studierende, die mit EheStudierende, die mit Ehe-- oder Lebenspartner(in) oder Lebenspartner(in) 
leben,leben,
die selbst keinen Ausbildungsstatus habendie selbst keinen Ausbildungsstatus haben

Studierende mit BAfStudierende mit BAfööGG--Anspruch der HAnspruch der Hööhe nach haben he nach haben 
danach sowohl Anspruch aufdanach sowohl Anspruch auf Mietzuschuss zum BAfMietzuschuss zum BAfööG G 
als auch Wohngeldals auch Wohngeld ffüür ein und denselben r ein und denselben 
Wohnraumanteil.Wohnraumanteil.
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Wohngeld ab 2009Wohngeld ab 2009

Bevor Sie als beurlaubter Studierender ALG Bevor Sie als beurlaubter Studierender ALG IIII--LeistungenLeistungen
(nachrangige Leistung bei Hilfebed(nachrangige Leistung bei Hilfebedüürftigkeit) erhalten, sindrftigkeit) erhalten, sind
Sie verpflichtet, nach Sie verpflichtet, nach §§ 12 a SGB II vorrangige Sozialleistungs12 a SGB II vorrangige Sozialleistungs--
anspransprüücheche prprüüfen zu lassen, um die Hilfebedfen zu lassen, um die Hilfebedüürftigkeit im Sinnerftigkeit im Sinne
des ALG II zu vermeiden. Eine solche vorrangige Leistung ist dasdes ALG II zu vermeiden. Eine solche vorrangige Leistung ist das
Wohngeld fWohngeld füür Sie und Ihr(e) Kind(er).r Sie und Ihr(e) Kind(er).

Nach der erforderlichen Antragstellung auf Wohngeld erhaltenNach der erforderlichen Antragstellung auf Wohngeld erhalten
Sie eine Kalkulation. Die ARGE fSie eine Kalkulation. Die ARGE füührt dann eine hrt dann eine VergleichsberechVergleichsberech--
nungnung durch und Sie haben einen Rechtsanspruch auf dendurch und Sie haben einen Rechtsanspruch auf den
hhööheren Betrag. heren Betrag. 

ZusZusäätzlich sollten Sie auf jeden Fall einen Antrag auftzlich sollten Sie auf jeden Fall einen Antrag auf
Kinderzuschlag (Kinderzuschlag (maxmax. mtl. 140 . mtl. 140 €€) bei der Familienkasse stellen.) bei der Familienkasse stellen.
Wohngeld fWohngeld füür die Kinder und Kinderzuschlag kann gr die Kinder und Kinderzuschlag kann güünstiger fnstiger füür r 
die Kinder als ausschliedie Kinder als ausschließßlich Sozialgeld von der ARGE sein.lich Sozialgeld von der ARGE sein.
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Wohngeld ab 2009Wohngeld ab 2009
Einkommensgrenzen / BerechnungsmodalitEinkommensgrenzen / Berechnungsmodalitäätenten

Das Wohngeld stellt immer nur einen Zuschuss zurDas Wohngeld stellt immer nur einen Zuschuss zur
Bruttokaltmiete dar. Neu ab 2009 ist die HeizkostenBruttokaltmiete dar. Neu ab 2009 ist die Heizkosten--
komponentekomponente ffüür eine Person 24 r eine Person 24 €€, f, füür die zweiter die zweite
Person zusPerson zusäätzlich7 tzlich7 €€ und jede weitere Person 6 und jede weitere Person 6 €€..
Die MiethDie Miethööchstbetrchstbeträäge wurden um 10% und die ge wurden um 10% und die 
Tabellenwerte um 8 % erhTabellenwerte um 8 % erhööht.ht.
Die HDie Hööhe des Wohngeldes hhe des Wohngeldes häängt von der Miethngt von der Miethööhe,he,
der Familiengrder Familiengrößöße und dem Einkommen der Familiee und dem Einkommen der Familie
ab. ab. 
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Wohngeld ab 2009Wohngeld ab 2009
Die maDie maßßgeblichen Modalitgeblichen Modalitääten ften füür die Ermittlung desr die Ermittlung des
anzurechnenden Einkommens, Wohngeldtabellenanzurechnenden Einkommens, Wohngeldtabellen
und Beispiele finden Sie im Internet unterund Beispiele finden Sie im Internet unter
www.bmvbs.dewww.bmvbs.de

Nicht angerechnet werden Elterngeld bis 300 Nicht angerechnet werden Elterngeld bis 300 €€ undund
Kindergeld, das Sie fKindergeld, das Sie füür Ihre eigenen Kinder r Ihre eigenen Kinder 
beziehen, der Kinderbetreuungszuschlag beziehen, der Kinderbetreuungszuschlag 
zum BAfzum BAfööG sowie die HG sowie die Häälfte des Zuschussanteilslfte des Zuschussanteils
des BAfdes BAfööG. G. 
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Wohngeld ab 2009Wohngeld ab 2009
Vom Gesamteinkommen sind KinderfreibetrVom Gesamteinkommen sind Kinderfreibeträäge,ge,

Werbungskosten, PauschbetrWerbungskosten, Pauschbeträäge fge füür die Leistungenr die Leistungen

der sozialen Sicherung (Krankender sozialen Sicherung (Kranken--, Pflege, Pflege-- undund

Rentenversicherung) sowie Steuern mit Rentenversicherung) sowie Steuern mit 

mtl. insgesamt 30% absetzbar. Fmtl. insgesamt 30% absetzbar. Füür Personen mit r Personen mit 
einer Schwerbehinderung werden zuseiner Schwerbehinderung werden zusäätzliche tzliche 
FreibetrFreibeträäge gewge gewäährt hrt 

Antragstellung:Antragstellung: Wohngeld wird erst ab Beginn desWohngeld wird erst ab Beginn des

Monats der Antragstellung (Eingang bei derMonats der Antragstellung (Eingang bei der

Wohngeldstelle) gezahlt.Wohngeldstelle) gezahlt.
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Wohngeld ab 2009Wohngeld ab 2009
Anschrift: Anschrift: Wohngeldstelle der Stadt Halle in 06128 Halle, Wohngeldstelle der Stadt Halle in 06128 Halle, 
SSüüdpromenade 30dpromenade 30
Tel.Tel. (0345) 22 1 4500 (0345) 22 1 4500 Fax: Fax: (0345(0345) ) 221 5404221 5404
ee--MailMail: : Kirsten.RoenickeKirsten.Roenicke@@halle.dehalle.de
Sprechzeiten: Sprechzeiten: Montag und Freitag 09:00 Montag und Freitag 09:00 -- 12:30 Uhr12:30 Uhr, , 
DienstagDienstag 13:00 13:00 -- 17:30 Uhr 17:30 Uhr 

Allgemeine AuskAllgemeine Ausküünfte erhalten Sie bei der nfte erhalten Sie bei der 
Sozialberatung des Studentenwerkes Halle:Sozialberatung des Studentenwerkes Halle:
Ansprechpartnerin:Ansprechpartnerin:
Frau Dr. Frau Dr. BebertBebert
06120 Halle, 06120 Halle, WolfgangWolfgang--LangenbeckLangenbeck--StraStraßßee 5, 5, ZiZi. 208 . 208 
ee--MailMail: : sozialberatung@studentenwerksozialberatung@studentenwerk--halle.dehalle.de
Beratungszeiten:Beratungszeiten:
DienstagDienstag 13.00 13.00 –– 17.00 Uhr im 17.00 Uhr im InfopointInfopoint(Mensa Harz)(Mensa Harz)
MittwochMittwoch09.00 09.00 –– 12.00 Uhr in der 12.00 Uhr in der W.W.--LangenbeckLangenbeck--StrStr. 5, . 5, 

ZiZi. 208. 208
DonnerstagDonnerstag 13.00 13.00 –– 16.00 Uhr in der 16.00 Uhr in der W.W.--LangenbeckLangenbeck--StrStr. 5, . 5, 

ZiZi. 208 u. n. V.. 208 u. n. V.
TelefonTelefon:  (0345)  6847 318:  (0345)  6847 318 Telefax:Telefax: (0345)  6847 526 (0345)  6847 526 
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andere andere staatlstaatl. Leistungen. Leistungen

ALG II /SozialgeldALG II /Sozialgeld

KindergeldKindergeld

KinderzuschlagKinderzuschlag
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ALG IIALG II

GrundsGrundsäätzlich haben Studierende keinen tzlich haben Studierende keinen 
Anspruch! Anspruch! 

1. Ausnahme: Urlaubssemester1. Ausnahme: Urlaubssemester

2. Ausnahme: Mehrbedarfe2. Ausnahme: Mehrbedarfe

3. Ausnahme: Darlehen  3. Ausnahme: Darlehen  →→ ABER: Bestehen      ABER: Bestehen      
eines Heines Häärtefalls Voraussetzungrtefalls Voraussetzung
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1. Ausnahme: ALG II im 1. Ausnahme: ALG II im 
UrlaubssemesterUrlaubssemester

sog. Regelleistung sog. Regelleistung 

→→ 351 351 €€

→→ 316 316 €€ je Partner in der     je Partner in der     
Bedarfsgemeinschaft, wenn beide ALG II     Bedarfsgemeinschaft, wenn beide ALG II     
beziehenbeziehen

Unterkunft: angemessen Unterkunft: angemessen 

→→ ffüür 2r 2--Personenhaushalt in Halle (ca. 350 Personenhaushalt in Halle (ca. 350 --
500 500 €€))

→→ ffüür 3r 3--Personenhaushalt in Halle (ca. 400Personenhaushalt in Halle (ca. 400--
550 550 €€))
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2. Ausnahme: Mehrbedarfe2. Ausnahme: Mehrbedarfe

Schwangere ab Beginn der 13. Woche Schwangere ab Beginn der 13. Woche 

alleinstehendalleinstehend 17 % von 351 17 % von 351 €€ 6060 €€

mit ALG mit ALG IIII--beziehendembeziehendem Partner Partner 
zusammenlebendzusammenlebend 17 % von 316 17 % von 316 €€ 5353 €€

AlleinerzAlleinerz. mit 1 Kind unter 7 oder 2 und . mit 1 Kind unter 7 oder 2 und 
mehr Kindern unter 16 Jahren mehr Kindern unter 16 Jahren 36 % RL 36 % RL 126 126 €€

AlleinerzAlleinerz. mit minderj. mit minderjäährigem Kind hrigem Kind 
üüber 7 Jahren ber 7 Jahren 12 % RL12 % RL 4242 €€
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Einmalige LeistungenEinmalige Leistungen

Ein Anspruch nach dem SGB II kann auch Ein Anspruch nach dem SGB II kann auch 
bestehen auf:bestehen auf:
Erstausstattung/ Bekleidung bei Erstausstattung/ Bekleidung bei 
Schwangerschaft und GeburtSchwangerschaft und Geburt
Erstattung der Kosten fErstattung der Kosten füür mehrtr mehrtäägige gige 
Klassenfahrten (bis zu 260 Klassenfahrten (bis zu 260 €€))

Daneben ist immer zu prDaneben ist immer zu prüüfen, ob das Kind fen, ob das Kind 
Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II hat!Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II hat!
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3. Ausnahme: ALG II als Darlehen3. Ausnahme: ALG II als Darlehen

In AusnahmefIn Ausnahmefäällen kllen köönnen Studierende nnen Studierende 
zudem auf Darlehensbasis Leistungen zudem auf Darlehensbasis Leistungen 
nach dem SGB II (Regelleistung und nach dem SGB II (Regelleistung und 
Unterkunftskosten) erhalten.Unterkunftskosten) erhalten.

Erforderlich hierfErforderlich hierfüür ist das Bestehen eines r ist das Bestehen eines 
HHäärtefalls. U.a. anzunehmen, wenn rtefalls. U.a. anzunehmen, wenn 
Studium weit fortgeschritten und es Studium weit fortgeschritten und es 
Studierendem unzumutbar ist, Studierendem unzumutbar ist, 
Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen 
((z.Bz.B. wegen Erziehung des Kindes). . wegen Erziehung des Kindes). 



©© Dr. Petra Dr. Petra BebertBebert, Claudia Beetz, Stefanie Porsche, Andrea , Claudia Beetz, Stefanie Porsche, Andrea RitschelRitschel, Cathleen Rosendahl 2009, Cathleen Rosendahl 2009

Sozialgeld fSozialgeld füür das Kindr das Kind
•• Kind hat eigenstKind hat eigenstäändigen Sozialgeldanspruch (60/   ndigen Sozialgeldanspruch (60/   

80% Regelleistung + Anteil Unterkunftskosten)80% Regelleistung + Anteil Unterkunftskosten)

•• auf den Unterkunftskostenanteil werden jedoch   auf den Unterkunftskostenanteil werden jedoch   
Kindergeld + Unterhalt fKindergeld + Unterhalt füür das Kind angerechnetr das Kind angerechnet

•• frfrüühzeitige Beantragung hzeitige Beantragung →→ keine rkeine rüückwirkende ckwirkende 
Zahlung!Zahlung!

-- Bsp. fBsp. füür 3r 3--jjäähriges Kind mit beiden Eltern zusammenlebendhriges Kind mit beiden Eltern zusammenlebend

211 211 €€ + 1/3 Mietkosten + 1/3 Mietkosten –– 164 164 €€ = Anspruch= Anspruch
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Kindergeld/Kinderzuschlag Kindergeld/Kinderzuschlag 
Das Das KindergeldKindergeld wird einkommensunabhwird einkommensunabhäängig gezahlt. ngig gezahlt. 

Es ist nach der Zahl der Kinder gestaffelt und betrEs ist nach der Zahl der Kinder gestaffelt und beträägt:gt:

ffüür das erste und zweite Kind monatlich 164 r das erste und zweite Kind monatlich 164 €€

ffüür das dritte Kind 180 r das dritte Kind 180 €€

ffüür das vierte und jedes weitere Kind monatlich 195 r das vierte und jedes weitere Kind monatlich 195 €€

Kinderbonus 2009 Kinderbonus 2009 →→ 100 100 €€

KinderzuschlagKinderzuschlag

ist eine Leistung zur Vermeidung von Kinderarmut, ist eine Leistung zur Vermeidung von Kinderarmut, 
wird  geleistet an Eltern, die mit ihrem Einkommen wird  geleistet an Eltern, die mit ihrem Einkommen 
zwar den eigenen Bedarf decken kzwar den eigenen Bedarf decken köönnen, nicht aber nnen, nicht aber 
den ihrer Kinder.den ihrer Kinder.

betrbeträägt monatlich bis zu 140 gt monatlich bis zu 140 €€ pro Kindpro Kind

aber: bestimmtes Mindesteinkommen erforderlich aber: bestimmtes Mindesteinkommen erforderlich 
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BeratungsmBeratungsmööglichkeitenglichkeiten

Studentenwerk Studentenwerk -- Sozialberatung Frau Dr. Sozialberatung Frau Dr. 
BebertBebert

GleichstellungsbeauftragteGleichstellungsbeauftragte

HiBHiB Halle Halle 

GewerkschaftenGewerkschaften

Weitere Informationen unter: Weitere Informationen unter: 
www.bmfsfj.dewww.bmfsfj.de


